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Spendenaktion der Stadtwerke Straelen: Trinkflaschen
für alle Grundschülerinnen und Grundschüler in Straelen
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An alle Schülerinnen und Schüler
der Katharinenschule in Straelen,
Herongen und Holt verschenkten
die Stadtwerke Straelen Trinkfla-
schen als umweltfreundliche Al-
ternative zu Einwegflaschen. Je-
des Kind von Klasse 1 bis 4 erhielt
am Tag des Sponsorenlaufs eine
der wieder auffüllbaren Trinkfla-
schen mit dem Logo der Stadtwer-
ke Straelen sowie dem Logo der
Katharinenschule. Ebenfalls aufge-
druckt ist ein Feld zur Beschriftung
mit den Namen der Kinder.
„Mit dieser Aktion möchten wir
die Nutzung des Leitungswassers
als Trinkwasser fördern“, erklärt
Robin Schmidt, Betriebsleiter der
Stadtwerke Straelen, „denn die-
ses hochwertige Lebensmittel ist

nicht nur ein echtes Straelener
Produkt, sondern gleichzeitig
nachhaltig, günstig und gesund.
Dank der Trinkwasserverordnung
ist es sehr streng kontrolliert.
Unser Ziel ist es auch, die Strae-
lener Grundschülerinnen und
Grundschüler dabei zu unterstüt-
zen, weniger Plastikmüll zu pro-
duzieren. Außerdem wird die
Schultasche leichter, wenn die
Trinkflasche in der Schule aufge-
füllt werden kann und entlastet
den Rücken der Kinder.“ Gemein-
sam mit seiner Kollegin Melanie
Koch von den Stadtwerken über-
gab er die Trinkflaschen an Schul-
leiter Thomas Auler, Stefan Ver-
hoeven und die Kinder der Katha-
rinenschule im Rahmen des Spon-

sorenlaufs am 11. März. Die ge-
sammelten Spendengelder des
Laufs fließen vollständig in das Zir-
kusprojekt der Katharinenschule.
Insbesondere in Verbindung mit
den Trinkwasserspendern, die die
Stadt mit finanzieller Unterstüt-
zung durch die Förderung der LEA-
DER-Region „Leistende Land-
schaft“ an allen drei Schulstand-
orten installiert hatte, können
Trinkflaschen somit nicht zur Zu-

hause, sondern auch in der Schule
wieder aufgefüllt werden. Ein An-
reiz auf gekaufte Flaschen zu ver-
zichten und stattdessen auf Lei-
tungswasser umzustellen. Diesem
Gedanken folgend haben die Stadt-
werke Straelen die Finanzierung der
neuen Trinkflaschen übernommen,
so dass die Grundschulkinder sie
dort vor dem Schulunterricht und in
den Pausen bei Bedarf immer
wieder befüllen können.
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Bekanntmachung der Stadt Straelen

EntgeltordnungEntgeltordnungEntgeltordnungEntgeltordnungEntgeltordnung
für die für die für die für die für die TTTTTeilnahme an Stadtmarkeilnahme an Stadtmarkeilnahme an Stadtmarkeilnahme an Stadtmarkeilnahme an Stadtmarketing-eting-eting-eting-eting-

und und und und und TTTTTourismus-Vourismus-Vourismus-Vourismus-Vourismus-Verererereranstaltungenanstaltungenanstaltungenanstaltungenanstaltungen
der Stadt Straelen vom 13. März 2024der Stadt Straelen vom 13. März 2024der Stadt Straelen vom 13. März 2024der Stadt Straelen vom 13. März 2024der Stadt Straelen vom 13. März 2024

§ 1§ 1§ 1§ 1§ 1
GeltungsbereichGeltungsbereichGeltungsbereichGeltungsbereichGeltungsbereich

Diese Entgeltordnung regelt das privatrechtliche Entgelt für die Teil-
nahme an Stadtmarketing- und Tourismus-Veranstaltungen, die von
der Stadt Straelen durchgeführt werden.

§ 2§ 2§ 2§ 2§ 2
Höhe des EntgeltesHöhe des EntgeltesHöhe des EntgeltesHöhe des EntgeltesHöhe des Entgeltes

Für die in der Anlage genannten Leistungen erhebt die Stadt Straelen
Entgelte in bezeichne-ter Höhe.

§ 3§ 3§ 3§ 3§ 3
BilligkeitsmaßnahmenBilligkeitsmaßnahmenBilligkeitsmaßnahmenBilligkeitsmaßnahmenBilligkeitsmaßnahmen

(1) Die Entgelte können auf Antrag ganz oder teilweise erlassen
werden, wenn dies aus Gründen der Billigkeit, insbesondere zur Ver-
meidung sozialer Härten, geboten ist.
(2) Der Bürgermeister entscheidet über die Anträge zur Billigkeit.

§ 4§ 4§ 4§ 4§ 4
SchuldnerSchuldnerSchuldnerSchuldnerSchuldner

(1) Schuldner ist, wer die Leistung selbst oder durch zurechenbares
Verhalten eines Dritten veranlasst hat oder wer durch sie begünstigt ist.
(2) Von mehreren an einer Angelegenheit Beteiligten ist jeder Schuld-
ner, soweit die Leistung ihn betrifft.
(3) Mehrere Schuldner haften gesamtschuldnerisch.

§ 5§ 5§ 5§ 5§ 5
FälligkeitFälligkeitFälligkeitFälligkeitFälligkeit

(1) Die Fälligkeit bestimmt sich aus dem in der Rechnung angegebenen
Fälligkeitsdatum.
(2) Vor Fälligkeit kann von dem Schuldner eine Sicherheitsleistung bis
zur Höhe des für die Leistung entstehenden Entgelts verlangt werden.
(3) Der Schuldner hat Anspruch auf eine Quittung.

§ 6§ 6§ 6§ 6§ 6
InkrafttretenInkrafttretenInkrafttretenInkrafttretenInkrafttreten

(1) Diese Entgeltordnung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft.

Anlage zu § 2 (1) der Entgeltordnung für die Anlage zu § 2 (1) der Entgeltordnung für die Anlage zu § 2 (1) der Entgeltordnung für die Anlage zu § 2 (1) der Entgeltordnung für die Anlage zu § 2 (1) der Entgeltordnung für die TTTTTeilnahme an Stadtmareilnahme an Stadtmareilnahme an Stadtmareilnahme an Stadtmareilnahme an Stadtmar-----
kkkkketing- und eting- und eting- und eting- und eting- und TTTTTou-rismus- ou-rismus- ou-rismus- ou-rismus- ou-rismus- VVVVVerererereranstaltungenanstaltungenanstaltungenanstaltungenanstaltungen

BekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnung
Vorstehende Satzung zur Entgeltordnung für die Teilnahme an Stadtmarke-
ting- und Tourismus-Veranstaltungen der Stadt Straelen vom 13. März 2024
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es wird darauf hingewiesen, dass
die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustande-kommen dieser
Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes

Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht

worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt.

Straelen, 13. März 2024
Bernd Kuse
Bürgermeister
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Bekanntmachung der Stadt Straelen
SatzungSatzungSatzungSatzungSatzung zur 1. Änderung der Benutzungs- und Ent-zur 1. Änderung der Benutzungs- und Ent-zur 1. Änderung der Benutzungs- und Ent-zur 1. Änderung der Benutzungs- und Ent-zur 1. Änderung der Benutzungs- und Ent-
geltsatzung für die geltsatzung für die geltsatzung für die geltsatzung für die geltsatzung für die TTTTTeilnahme an Betreuungsange-eilnahme an Betreuungsange-eilnahme an Betreuungsange-eilnahme an Betreuungsange-eilnahme an Betreuungsange-
boten im Primarbereich der Stadt Straelen vom 25.boten im Primarbereich der Stadt Straelen vom 25.boten im Primarbereich der Stadt Straelen vom 25.boten im Primarbereich der Stadt Straelen vom 25.boten im Primarbereich der Stadt Straelen vom 25.
Februar 2016Februar 2016Februar 2016Februar 2016Februar 2016

Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994
(GV. NW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13.
April 2022 (GV. NRW. S. 490) i. V. m. § 9 Abs. 3 Satz 4 des Schulgesetzes
für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG) vom 15.02.2005 (GV NRW.
S. 102), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Februar
2022 (GV. NRW. S. 250) hat der Rat der Stadt Straelen in seiner Sitzung
am 12. März 2024 nachfolgende Satzung beschlossen:

§ 1§ 1§ 1§ 1§ 1
(1) § 3 (1) § 3 (1) § 3 (1) § 3 (1) § 3 AbsAbsAbsAbsAbs..... 1 wird wie folgt gefasst: 1 wird wie folgt gefasst: 1 wird wie folgt gefasst: 1 wird wie folgt gefasst: 1 wird wie folgt gefasst:

Die Eltern haben entsprechend ihrer wirtschaftlichen Leistungsfä-
higkeit monatlich einen öffentlich-rechtlichen Beitrag von bis zu
206 EUR zu entrichten. Für das Mittagessen ist ein zusätzliches
Entgelt zu zahlen.

(2) § 3 (2) § 3 (2) § 3 (2) § 3 (2) § 3 AbsAbsAbsAbsAbs..... 7 wird wie folgt gefasst: 7 wird wie folgt gefasst: 7 wird wie folgt gefasst: 7 wird wie folgt gefasst: 7 wird wie folgt gefasst:
Die Höhe des Beitrages für die „Offene Ganztagsschule“ richtet
sich nach folgenden Einkommensgruppen:

EinkommenEinkommenEinkommenEinkommenEinkommen Beitrag
bis 15.000 € 15 €
bis 24.600 € 31 €
bis 36.900 € 60 €
bis 49.200 € 85 €
bis 61.500 € 119 €
bis 80.000 € 170 €
bis 100.000 € 185 €
über 100.000 € 206 €
Die Elternbeiträge werden jährlich jeweils zum 1.8. eines jeden Jahres
angepasst. Die Anpassung erfolgt dabei anhand der jahresdurchschnitt-
lichen Veränderung des Verbraucherpreisindex für Deutschland für das
abgelaufene Kalenderjahr. Der Höchstbeitrag wird hierbei durch lan-
desrechtliche Regelungen begrenzt.
(3) § 3 (3) § 3 (3) § 3 (3) § 3 (3) § 3 AbsAbsAbsAbsAbs..... 9 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 9 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 9 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 9 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 9 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

Der Beitrag für die Teilnahme am Betreuungsangebot „Verlässli-

cher Halbtag“ richtet sich nach folgenden Einkommensgruppen:
Einkommen BeitragEinkommen BeitragEinkommen BeitragEinkommen BeitragEinkommen Beitrag
bis 24.600 € 22 €
bis 61.500 € 55 €
bis 80.000 € 65 €
bis 100.000 € 75 €
über 100.000 € 85 €
Für die Teilnahme an einem Ferienangebot des VHT ist ein gesonderter
Kostenbeitrag nach Maßgabe des durchführenden Trägers zu entrichten.
Die Elternbeiträge werden jährlich jeweils zum 1.8. eines jeden Jahres
angepasst. Die Anpassung erfolgt dabei anhand der jahresdurchschnitt-
lichen Veränderung des Verbraucherpreisindex für Deutschland für das
abgelaufene Kalenderjahr.

§ 2§ 2§ 2§ 2§ 2
InkrafttretenInkrafttretenInkrafttretenInkrafttretenInkrafttreten

Diese Änderungssatzung tritt am 1. August 2024 in Kraft.
BekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnung
Vorstehende Satzung zur 1. Änderung der Benutzungs- und Ent-
geltsatzung für die Teilnahme an Betreuungsangeboten im Prim-
arbereich der Stadt Straelen vom 25.02.2016 wird hiermit öffent-
lich bekannt gemacht. Es wird darauf hingewiesen, dass die
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustan-
dekommen dieser Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit
dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann,
es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebe-
nes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht
worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher
gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.
Straelen, 13. März 2024
Bernd Kuse
Bürgermeister

Bekanntmachung der Stadt Straelen
Satzung Satzung Satzung Satzung Satzung  vom 13. März 2024vom 13. März 2024vom 13. März 2024vom 13. März 2024vom 13. März 2024 zur 14. Änderungzur 14. Änderungzur 14. Änderungzur 14. Änderungzur 14. Änderung
der Hauptsatzung der Stadt Straelender Hauptsatzung der Stadt Straelender Hauptsatzung der Stadt Straelender Hauptsatzung der Stadt Straelender Hauptsatzung der Stadt Straelen vom 8. No-vom 8. No-vom 8. No-vom 8. No-vom 8. No-
vember 1999vember 1999vember 1999vember 1999vember 1999
Aufgrund § 7 Abs. 3 Satz 1 i. V. m. § 41 Abs. 1 Satz 2

Buchst. f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666),
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV.
NRW. S. 490), hat der Rat der Stadt Straelen am 12.März 2024 mit der
Mehrheit der gesetzlichen Anzahl der Mitglieder des Rates die nach-
stehende 14. Änderung der Hauptsatzung beschlossen.

Artikel IArtikel IArtikel IArtikel IArtikel I
§ 10 § 10 § 10 § 10 § 10 AbsAbsAbsAbsAbs..... 3 der Hauptsatzung wird wie folgt neu gefasst: 3 der Hauptsatzung wird wie folgt neu gefasst: 3 der Hauptsatzung wird wie folgt neu gefasst: 3 der Hauptsatzung wird wie folgt neu gefasst: 3 der Hauptsatzung wird wie folgt neu gefasst:
Rats- und Ausschussmitglieder haben Anspruch auf Ersatz des Ver-
dienstausfalls, der ihnen durch die Mandatsausübung entsteht, soweit
sie während der Arbeitszeit erforderlich ist. Der Anspruch besteht auch
für maximal 8 Arbeitstage je Wahlperiode im Falle der Teilnahme an
kommunalpolitischen Bildungsveranstaltungen, die der Mandatsaus-
übung förderlich sind. Der Verdienstausfall wird für jede Stunde der
versäumten Arbeitszeit berechnet, wobei die letzte angefangene Stunde
voll zu rechnen ist. Der Anspruch wird wie folgt abgegolten:

a) Alle Rats- und Ausschussmitglieder erhalten einen Regelstundensatz,
es sei denn, dass sie ersichtlich keine finanziellen Nachteile erlitten
haben. Der Regelstundensatz richtet sich nach § 6 Abs. 1 der Verordnung
über die Entschädigung der Mitglieder kommunaler Vertretungen und
deren Ausschüsse im Land Nordrhein-Westfalen (EntschVO NRW).

b) Unselbständigen wird im Einzelfall der den Regelstundensatz über-
steigende Verdienstausfall gegen entsprechenden Nachweis, z.B.
durch Vorlage einer Bescheinigung des Arbeitgebers, ersetzt.

c) Selbstständige können eine besondere Verdienstausfallpauschale
je Stunde erhalten,sofern sie einen den Regelsatz übersteigenden
Verdienstausfall glaubhaft machen. Die Glaubhaftmachung erfolgt
durch eine schriftliche Erklärung über die Höhe des Einkommens,
in der die Richtigkeit der gemachten Angaben versichert wird.

d) Personen, die nicht oder weniger als 20 Stunden pro Woche er-
werbstätig sind, jedoch einen Haushalt von mindestens zwei Per-
sonen, wovon eine Person ein pflege- oder betreuungsbedürftiger
Angehöriger ist, oder einen Haushalt von mindestens drei Perso-
nen führen, erhalten anstelle des Verdienstausfalls eine Entschä-
digung in Form eines Stundenpauschalsatzes gemäß § 6 Abs. 5
EntschVO NRW. Aufwendungen für die entgeltliche Betreuung von
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pflege- oder betreuungsbedürftigen Angehörigen während der Aus-
übung des Mandats werden auf Antrag erstattet.

e) In keinem Fall darf der Verdienstausfallersatz den in § 6 Abs. 1 der
Verordnung über die Entschädigung der Mitglieder kommunaler Ver-
tretungen und Ausschüsse festgesetzten Höchstbetrag überschreiten.

In § 10 der Hauptsatzung wird folgender In § 10 der Hauptsatzung wird folgender In § 10 der Hauptsatzung wird folgender In § 10 der Hauptsatzung wird folgender In § 10 der Hauptsatzung wird folgender Absatz 4 neu eingefügt.Absatz 4 neu eingefügt.Absatz 4 neu eingefügt.Absatz 4 neu eingefügt.Absatz 4 neu eingefügt.
Stellvertretende Bürgermeister nach § 67 Abs. 1 und Fraktionsvorsit-
zende - bei Fraktionen mit mindestens 8 Mitgliedern auch ein stellver-
tretender Vorsitzender, mit mindestens 16 Mitgliedern auch 2 stellver-
tretende Vorsitzende und mit mindestens 24 Mitgliedern auch 3 stell-
vertretende Vorsitzende - erhalten neben den Entschädigungen, die
den Ratsmitgliedern nach § 45 zustehen, eine Aufwandsentschädi-
gung nach § 46 GO NRW i. V. m. der EntschVO NRW.
§ 10 § 10 § 10 § 10 § 10 AbsAbsAbsAbsAbs..... 4 der Hauptsatzung wird  4 der Hauptsatzung wird  4 der Hauptsatzung wird  4 der Hauptsatzung wird  4 der Hauptsatzung wird AbsAbsAbsAbsAbs..... 5 und wie folgt neu gefasst: 5 und wie folgt neu gefasst: 5 und wie folgt neu gefasst: 5 und wie folgt neu gefasst: 5 und wie folgt neu gefasst:
Von der Regelung, wonach Vorsitzende von Ausschüssen des Rates
anstelle einer zusätzlichen Aufwandsentschädigung nach § 46 Abs. 1
Satz 1 Nr. 2 GO NRW i. V. m. § 5 Abs. 5
Satz 1 EntschVO NRW ein Sitzungsgeld nach § 46 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 i.
V. m. § 5 Abs. 5
Satz 2 EntschVO NRW erhalten, wird für sämtliche Ausschüsse des
Rates der Stadt Straelen Gebrauch gemacht.
In § 10 der Hauptsatzung wird folgender In § 10 der Hauptsatzung wird folgender In § 10 der Hauptsatzung wird folgender In § 10 der Hauptsatzung wird folgender In § 10 der Hauptsatzung wird folgender Absatz 6 neu eingefügt:Absatz 6 neu eingefügt:Absatz 6 neu eingefügt:Absatz 6 neu eingefügt:Absatz 6 neu eingefügt:
Gremienmitglieder im Sinne des § 113 Abs. 1 GO NRW haben Anspruch
auf Erstattung von Kosten für Fortbildungsmaßnahmen, die dem Er-
werb der erforderlichen Sachkunde oder der Wahrnehmung ihrer Gre-
mienaufgaben dienlich sind. Dies gilt nur, wenn die Stadt der Kosten-
übernahme vorab zustimmt.

Artikel IIArtikel IIArtikel IIArtikel IIArtikel II
Der Hauptsatzung wird folgender § 4a neu hinzugefügt:Der Hauptsatzung wird folgender § 4a neu hinzugefügt:Der Hauptsatzung wird folgender § 4a neu hinzugefügt:Der Hauptsatzung wird folgender § 4a neu hinzugefügt:Der Hauptsatzung wird folgender § 4a neu hinzugefügt:

§ 4a§ 4a§ 4a§ 4a§ 4a
Bildaufnahmen / Film- und Bildaufnahmen / Film- und Bildaufnahmen / Film- und Bildaufnahmen / Film- und Bildaufnahmen / Film- und TTTTTonaufnahmen in Sitzungen des Ratesonaufnahmen in Sitzungen des Ratesonaufnahmen in Sitzungen des Ratesonaufnahmen in Sitzungen des Ratesonaufnahmen in Sitzungen des Rates

(1) In öffentlichen Sitzungen sind Bildaufnahmen zulässig, wenn sie die
Ordnung der Sitzung nicht gefährden. Dieses Recht umfasst nicht die
Anfertigung von Bildaufnahmen von Zuhörern oder Verwaltungsbe-
diensteten mit Ausnahme des Bürgermeisters und des allgemeinen
Vertreters (§ 69 GO NRW).
(2) Eine Gefährdung der Ordnung der Sitzung liegt insbesondere vor,
wenn - durch die Anfertigung von Bildaufnahmen Ratsmitglieder, Zu-
hörer oder Verwaltungsbedienstete nicht nur unwesentlich gestört
werden (z.B. Geräusche, Blitzlichteinsatz),
- durch die Anfertigung von Bildaufnahmen die Würde des Plenums

bei besonderen Anlässen beeinträchtigt wird (z.B. bei Gedenkmi-
nuten) oder

- durch die Anfertigung von Bildaufnahmen die Persönlichkeitsrech-
te der abgebildeten Personen in erheblicher Weise betroffen wer-
den (z.B. verdeckte Bildaufnahmen, Bildaufnahmen in besonders
emotionalisierten Situationen).

(3) Film- und Tonaufnahmen von Ratssitzungen oder Teilen von Ratssit-
zungen durch Vertretungen des Rundfunks können durch den Bürger-
meister im Einzelfall zugelassen werden, wenn ein besonderes öffent-
liches Interesse hierfür besteht. Im Zweifel entscheidet der Rat mit der
Mehrheit seiner Stimmen.
(4) Die Regelungen finden auf Sitzungen der Ausschüsse entsprechen-
de Anwendung.

Artikel IIIArtikel IIIArtikel IIIArtikel IIIArtikel III
Der Hauptsatzung werden folgende § 4b und § 4c neu hinzugefügt:Der Hauptsatzung werden folgende § 4b und § 4c neu hinzugefügt:Der Hauptsatzung werden folgende § 4b und § 4c neu hinzugefügt:Der Hauptsatzung werden folgende § 4b und § 4c neu hinzugefügt:Der Hauptsatzung werden folgende § 4b und § 4c neu hinzugefügt:

§ 4b§ 4b§ 4b§ 4b§ 4b
Digitale und hybride Durchführung von Sitzungen in besonderenDigitale und hybride Durchführung von Sitzungen in besonderenDigitale und hybride Durchführung von Sitzungen in besonderenDigitale und hybride Durchführung von Sitzungen in besonderenDigitale und hybride Durchführung von Sitzungen in besonderen

AusnahmefällenAusnahmefällenAusnahmefällenAusnahmefällenAusnahmefällen
(1) In besonderen Ausnahmefällen wie Katastrophen, einer epidemi-
schen Lage oder anderen außergewöhnlichen Notsituationen kann die
Durchführung von Sitzungen des Rates und der Ausschüsse in digitaler
Form erfolgen (digitale Sitzung), sofern die dafür erforderlichen Vor-

aussetzungen erfüllt sind (§ 47a Abs. 1 GO NRW).
(2) Der Rat stellt das Vorliegen eines Ausnahmefalles nach § 47a Abs.
1 GO NRW mit einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder
fest und entscheidet zugleich darüber, ob infolgedessen digitale
oder hybride Sitzungen durchgeführt werden. In dem Beschluss ist
festzulegen, für welchen Zeitraum Sitzungen in digitaler oder hybri-
der Form durchgeführt werden (längstens für einen Zeitraum von
zwei Monaten) und ob die Durchführung in digitaler oder hybrider
Form für den Rat und die Ausschüsse gelten soll. Die Beschlussfas-
sung kann in einer Sitzung des Rates, durch Stimmabgabe im Um-
laufverfahren oder in geeigneter elektronischer Form, die die Text-
form wahrt, erfolgen. Die Beschlussfassung soll so rechtzeitig erfol-
gen, dass die Frist des § 47 Abs. 2 GO NRW gewahrt werden kann.
Die Verlängerung ist bei einem weiteren Andauern des besonderen
Ausnahmefalles möglich. Für den Beschluss über eine Verlängerung
gelten die vorgenannten Sätze entsprechend.
(3) Die Aufhebung eines Beschlusses nach Absatz 2 ist im Rat mit der
Mehrheit der Stimmen der Mitglieder des Rates zulässig.

§ 4c§ 4c§ 4c§ 4c§ 4c
Hybride Durchführung von Hybride Durchführung von Hybride Durchführung von Hybride Durchführung von Hybride Durchführung von AusschusssitzungenAusschusssitzungenAusschusssitzungenAusschusssitzungenAusschusssitzungen

(1) Ausschüsse des Rates dürfen auch außerhalb der besonderen
Ausnahmefälle nach
§ 47a GO NRW hybride Sitzungen durchführen. Dies gilt nicht für die
Pflichtausschüsse nach § 59 GO NRW sowie nicht für den Wahlaus-
schuss sowie den Wahlprüfungsausschuss.
(2) Den jeweiligen Ausschüssen bleibt die Entscheidung über eine
Durchführung hybrider Sitzungen vorbehalten. Der Beschluss darüber,
ob eine Sitzung des Ausschusses als hybride Sitzung durchgeführt
werden soll, ist mit einfacher Mehrheit zu fassen.
Die Beschlussfassung soll so rechtzeitig erfolgen, dass die Frist
des § 47 Abs. 2 GO NRW gewahrt werden kann. Der Beschluss
kann frühestens mit Wirkung für die jeweils nächste Ausschuss-
sitzung erfolgen. Jeder Ausschuss im Sinne des Absatzes 1 soll
(alternativ: kann) einen Vorratsbeschluss darüber treffen, ob die
weiteren Sitzungen des Ausschusses in der jeweiligen Wahlperio-
de als hybride Sitzungen durchgeführt werden. Der Ausschuss
kann einen nach Satz 5 getroffenen Vorratsbeschluss mit einfa-
cher Mehrheit für einzelne Ausschusssitzungen oder insgesamt
mit Wirkung frühestens für die nächste Ausschusssitzung wieder
aufheben.

Artikel IVArtikel IVArtikel IVArtikel IVArtikel IV
Artikel III tritt zum 01.11.2025 in Kraft.
Im Übrigen tritt die Satzung zur 14. Änderung der Hauptsatzung mit
Ablauf des Tages der Bekanntmachung in Kraft.
BekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnung
Vorstehende Satzung zur 14. Änderung der Hauptsatzung der Stadt
Straelen vom 08. November 1999 wird hiermit öffentlich bekannt
gemacht. Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach
Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr
geltend gemacht werden kann, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebe-

nes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt ge-

macht worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher

gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Straelen, 13. März 2024
Bernd Kuse
Bürgermeister
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Bekanntmachung der Stadt Straelen
Der Rat der Stadt Straelen hat in seiner öffentlichen
Sitzung vom 19. Dezember 2023 gemäß § 96 Abs. 1 der
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
(GO NRW) den geprüften und mit einem uneingeschränk-

Der Jahresabschluss der Stadt Straelen zum 31.12.2022 liegt zusam-
men mit Anhang und Lagebericht gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW bis zur
Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2023 zur Einsichtnah-
me im Rathaus, Zimmer 103, Rathausstraße 1, 47638 Straelen, wäh-
rend der Dienststunden öffentlich aus und ist unter der Adresse
www.straelen.de im Internet verfügbar.
Straelen, den 11.03.2024
Bernd Kuse
Bürgermeister

ten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschluss zum 31.12.2022 der
Stadt Straelen festgestellt. Der Jahresüberschuss in Höhe von 5.644.760,22
Euro wird in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt.
Gleichzeitig haben die Ratsmitglieder dem Bürgermeister gemäß § 96
Abs. 1 GO NRW Entlastung erteilt.

Bekanntmachung der Stadt Straelen

© Geobasisdaten: Kreis Kleve 2016© Geobasisdaten: Kreis Kleve 2016© Geobasisdaten: Kreis Kleve 2016© Geobasisdaten: Kreis Kleve 2016© Geobasisdaten: Kreis Kleve 2016

Verlängerung der Satzung der Stadt Straelen überVerlängerung der Satzung der Stadt Straelen überVerlängerung der Satzung der Stadt Straelen überVerlängerung der Satzung der Stadt Straelen überVerlängerung der Satzung der Stadt Straelen über
die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietsdie förmliche Festlegung des Sanierungsgebietsdie förmliche Festlegung des Sanierungsgebietsdie förmliche Festlegung des Sanierungsgebietsdie förmliche Festlegung des Sanierungsgebiets
„erweiterte Innenstadt“ (Sanierungssatzung „er„erweiterte Innenstadt“ (Sanierungssatzung „er„erweiterte Innenstadt“ (Sanierungssatzung „er„erweiterte Innenstadt“ (Sanierungssatzung „er„erweiterte Innenstadt“ (Sanierungssatzung „er-----
weiterte Innenstadt“)weiterte Innenstadt“)weiterte Innenstadt“)weiterte Innenstadt“)weiterte Innenstadt“)

Auf Grund des § 142 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) zuletzt geändert
durch das Gesetz vom 20,12,2023 (BGBI. 2023 l Nr. 394), und §§ 7 und
41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW.
S.666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13.04.2022
(GV. NRW. S. 490) hat der Rat der Stadt Straelen in seiner Sitzung am
12.03.2024 die Verlängerung der vereinfachten Sanierungssatzung auf
Grundlage des § 142 BauGB für das städtebauliche Sanierungsgebiet
„erweiterte Innenstadt“ beschlossen.
Die Abgrenzung des Satzungsgebietes ist dem nachstehenden unmaß-
stäblichen Übersichtsplan zu entnehmen:

Mit dieser Bekanntmachung tritt die Satzung der Stadt Straelen
über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes „erweiter-
te Innenstadt“ (Sanierungssatzung „erweiterte Innenstadt“) am
12.03.2024 in Kraft (§ 143 Absatz 1 BauGB).
Hinsichtlich der Voraussetzungen für die Geltendmachung der
Verletzung von Vorschriften zum Erlass der Satzung sowie deren
Rechtsfolgen sowie auf die Frist zur Geltendmachung der Verlet-
zung von Vorschriften wird auf die §§ 214 und 215 Baugesetzbuch
(BauGB) verwiesen.
Die Bekanntmachung kann auch im Internet unter
www.Straelen.de (Internetpfad: Navigation öffnen (Button mit
drei horizontalen Strichen), Rathaus und Politik, Veröffentlichun-
gen, Bekanntmachungen, Verlängerung Sanierungssatzung „er-
weiterte Innenstadt“) eingesehen werden. Die Unterlagen sind
auch über das zentrale Internetportal des Landes Nordrhein-
Westfalen unter
https:www.bauleitplanung.nrw.de aufrufbar.
BekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnung
Der Beschluss über die Verlängerung der vereinfachten Sanie-
rungssatzung auf Grundlage des § 142 BauGB für das städtebau-
liche Sanierungsgebiet „erweiterte Innenstadt“ wird hiermit öf-
fentlich bekanntgemacht.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens-
und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NRW) gegen den o.g. Beschluss nach Ablauf
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend
gemacht werden kann, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschrie-

benes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt ge-

macht worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet

oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt

Straelen vorher gerügt und dabei die verletzten Rechtsvor-
schriften und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt.

Straelen, 13.03.2024
Bernd Kuse
Bürgermeister
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Bekanntmachung der Stadt Straelen
32. Änderung des Flächennutzungsplanes der32. Änderung des Flächennutzungsplanes der32. Änderung des Flächennutzungsplanes der32. Änderung des Flächennutzungsplanes der32. Änderung des Flächennutzungsplanes der
Stadt StraelenStadt StraelenStadt StraelenStadt StraelenStadt Straelen
„Kindergarten Broekhuysen“„Kindergarten Broekhuysen“„Kindergarten Broekhuysen“„Kindergarten Broekhuysen“„Kindergarten Broekhuysen“
Auslegung des Planentwurfs gemäß § 3 Auslegung des Planentwurfs gemäß § 3 Auslegung des Planentwurfs gemäß § 3 Auslegung des Planentwurfs gemäß § 3 Auslegung des Planentwurfs gemäß § 3 AbsatzAbsatzAbsatzAbsatzAbsatz
2 Baugesetzbuch (BauGB)2 Baugesetzbuch (BauGB)2 Baugesetzbuch (BauGB)2 Baugesetzbuch (BauGB)2 Baugesetzbuch (BauGB)

Der Entwurf der 32. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt
Straelen „Kindergarten-Broekhuysen“ mit Entwurfsbegründung
und Umweltbericht sowie den wesentlichen, bereits vorliegenden
umweltbezogenen Stellungnahmen liegt in der Zeit vom
25.03.2024 bis einschließlich dem 26.04.202425.03.2024 bis einschließlich dem 26.04.202425.03.2024 bis einschließlich dem 26.04.202425.03.2024 bis einschließlich dem 26.04.202425.03.2024 bis einschließlich dem 26.04.2024
im Rathaus der Stadt Straelen, Rathausstraße 1, im Flur zum
kleinen Sitzungssaal
-1. Obergeschoss- während der Dienststunden öffentlich aus.
Stellungnahmen dazu können während dieser Auslegungsfrist ab-
gegeben werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen
können bei der Beschlussfassung über den Flächennutzungsgs-
plan unberücksichtigt bleiben. Auf § 4a Absatz 6 BauGB wird
verwiesen.
Ich weise darauf hin, dass eine Vereinigung im Sinne des § 4
Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in
einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Absatz 2 des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes gemäß § 7 Absatz 3 Satz 1 des Umwelt-
Rechtsbehelfs-gesetzes mit allen Einwendungen ausgeschlossen
ist, die sie im Rahmen der Veröffentlichungsfrist nicht oder nicht
rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen
können.
Die Dienststunden sind:
Montags und dienstags von 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr und von 14:00
Uhr bis 16:00 Uhr, mittwochs von 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr, donners-
tags von 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr und von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
und freitags von 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr.
Folgende Umweltinformationen zu den folgenden Umweltbelan-
gen sind verfügbar:
Zum Umweltbelang Landschaft und biologische Vielfalt und zum
Schutzgut Tiere:
• Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag für die Artenschutzprü-

fung (ASP Stufe I) zur 32. Änderung des Flächennutzungspla-
nes der Stadt Straelen (Seeling + Kappert GbR

• Büro für Objekt- und Landschaftsplanung, Stand Nov. 2022)
• Untere Naturschutzbehörde des Kreises Kleve zum Natur-

und Artenschutz v. 13.03.2023
• Umweltbericht (ab Seite 16 der Begründung) StadtUmBau

GmbH Kevelaer vom 13.03.2024
Zum Umweltbelang Mensch und Gesundheit:
• Untere Immissionsschutzbehörde und Abteilung Gesundheits-

angelegenheiten des Kreises Kleve zum Immissionsschutz v.
13.03.2023

• Schalltechnische Untersuchung zur 32. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes der Stadt Straelen zu Geräuschimmissionen
im Plangebiet durch Sport- und Straßenverkehrslärm (Dipl.-
Phys.Ing. Vera Hans TÜV NORD Umweltschutz GmbH & Co. KG
vom 01.12.2023)

• Umweltbericht (ab Seite 16 der Begründung) StadtUmBau
GmbH Kevelaer vom 13.03.2024

• Landesbetrieb Straßenbau.NRW. Regionalniederlassung Nie-

derrhein Außenstelle Wesel Abteilung 4 Planungen Dritter
vom 03.07.2023

Zum Umweltbelang Boden, Wasser:
Baugrund- und Hydrogeologisches Vorgutachten v. 15.11.2023
(Geotechnisches Büro N. u. W. Müller und Partner mbB, Kre-
feld)

• Umweltbericht (ab Seite 16 der Begründung) StadtUmBau
GmbH Kevelaer vom 13.03.2024
Kampfmittelbeseitigung / Bericht der Kampfmittelüberprü-
fung vom 16.01.2024 (Bezirksregierung Düsseldorf, Postfach
300865, 40408 Düsseldorf)

Bodenkarte 1: 50.000 NRW Geologischer Dienst NRW Krefeld.
Zum Umweltbelang Vermeidung von Emissionen sowie sachge-
rechter Umgang mit Abfällen und Abwässern:
• Schalltechnische Untersuchung zur 32. Änderung des Flächen-

nutzungsplanes der Stadt Straelen zu Geräuschimmissionen
im Plangebiet durch Sport- und Straßenverkehrslärm (Dipl.-
Phys.Ing. Vera Hans TÜV NORD Umweltschutz GmbH & Co. KG
vom 01.12.2023)

• Umweltbericht (ab Seite 16 der Begründung) StadtUmBau
GmbH Kevelaer vom 13.03.2024

Im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Straelen ist das
Plangebiet überwiegend als Fläche für die Landwirtschaft und in
einem kleineren Teilbereich im Nordwesten als Grünfläche mit
der Zweckbestimmung „Sportplatz“ dargestellt.
Die Stadt Straelen beabsichtigt, im Zuge der vorliegenden Ände-
rungsplanung die Fläche im südlichen und östlichen Bereich als
Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Kinder-
tagesstätte, Kindergarten“ darzustellen. Die nördlich an den
geplanten Ersatzstandort für den Kindergarten angrenzende Flä-
che soll als gemischte Baufläche und der entlang der westlichen
Plangebietsgrenze verlaufende Bereich des bestehenden Lärm-
schutzwalls als Grünfläche dargestellt werden. Diese Darstellung
erfolgt für einen 12 m breiten Streifen.
Ziel der Bauleitplanung ist im Wesentlichen die Schaffung der
planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Errichtung eines Kin-
dergarten-Ersatzneubaus sowie zu einer ergänzenden Neube-
bauung für rund fünf bis sechs Einfamilienhäusern zur Versorgung
der Wohnbevölkerung mit bedarfsgerechtem Wohnraum.
Das Plangebiet ist rund 1,0 ha groß. Es befindet sich im Westen
des Straelener Ortsteils Broekhuysen, der sich westlich und öst-
lich der Bundesstraße 221 erstreckt. Diese führt in rund 2,3 km
Luftlinie südlich auf die Autobahn 40. Nördlich in rund 2,5 km
befindet sich der Hauptort Straelen.
Der Inhalt dieser Bekanntmachung und die hiernach auszulegen-
den Unterlagen sind zusätzlich auch im Internet unter
www.straelen.de (Internetpfad: Navigation öffnen (Button mit drei
horizontalen Strichen), Rathaus & Politik, Veröffentlichung, Be-
kanntmachung, 32 Flächennutzungsplanänderung „Kindergarten
Broekhuysen“, Auslegung des Planentwurfs) einsehbar.
Sie sind auch über das zentrale Internetportal des Landes unter
https://www.bauleitplanung.nrw.de/ zugänglich.
Lage und Geltungsbereich der 32. Änderung des Flächennut-
zungsplans der Stadt Straelen sind der nachstehenden unmaß-
stäblichen Übersicht zu entnehmen:



Mitteilungsblatt Straelen | 4. Jahrgang | Nr. 6 | Freitag, 22. März 2024 | Kw 12 | Rautenberg Media 7

© Geobasisdaten: Kreis Kleve 2022© Geobasisdaten: Kreis Kleve 2022© Geobasisdaten: Kreis Kleve 2022© Geobasisdaten: Kreis Kleve 2022© Geobasisdaten: Kreis Kleve 2022

N A C H R U FN A C H R U FN A C H R U FN A C H R U FN A C H R U F
Wir erhielten die traurige Nachricht, dass das ehemalige Ratsmitglied der Stadt Straelen

Herr Karl BroeckmannHerr Karl BroeckmannHerr Karl BroeckmannHerr Karl BroeckmannHerr Karl Broeckmann
am 04. Februar 2024 im Alter von 99 Jahren verstorben ist.
Sein Tod bewegt uns sehr.
Herr Karl Broeckmann gehörte dem Rat der Stadt Straelen von 1975 bis 1989 an und war während seiner Ratszugehörigkeit
Mitglied verschiedener Ausschüsse.
Rat und Verwaltung der Stadt Straelen trauern um eine Persönlichkeit, die sich engagiert und verantwortungsbewusst für das
Wohl der Bürgerinnen und Bürger eingesetzt hat. Für seine geleistete Arbeit gebührt ihm Respekt, Anerkennung und unser
aufrichtiger Dank.
Die Stadt Straelen wird Herrn Karl Broeckmann ein ehrendes Gedenken bewahren.
Unser Mitgefühl gilt insbesondere seiner Familie.
Straelen, 07. März 2024

Für die Stadt Straelen
Bernd KuseBernd KuseBernd KuseBernd KuseBernd Kuse
BürgermeisterBürgermeisterBürgermeisterBürgermeisterBürgermeister

BekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnung
Die Auslegung der 32. Flächen-
nutzungsplanänderung „Kinder-
garten-Broekhuysen“ wird hiermit
öffentlich bekannt gemacht. Die
Bekanntmachung wird angeord-
net.
Straelen, den 14.03.2024
Der Bürgermeister
Bernd Kuse

Straelen, den 14.03.2024
Der Bürgermeister
Bernd Kuse
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Ihre Meinung ist gefragt:
Mitwirkung am Klimaschutzkonzept

Noch freie Baugrundstücke
Baugebiet „westliche Heinestraße“

Stadt Straelen fördert Denkmalpflegemaßnahmen
Denkmalförderprogramm des Landes NRW 2024

Über QR-Code anmeldenÜber QR-Code anmeldenÜber QR-Code anmeldenÜber QR-Code anmeldenÜber QR-Code anmelden

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
die Auswirkungen des Klimawan-
dels, wie die Temperaturzunahme
um 1,5 Grad und zunehmende
Wetterextreme mit Dürre oder
Starkregen sind auch bei uns in
Straelen angekommen.
Klimaschutz durch CO2-freie
Strom- und Wärmeversorgung,
Energiesparen und Anpassungen
an den Klimawandel sind die Her-
ausforderungen der Zeit.

Die Stadt Straelen verfasst des-
halb ein Klimaschutzkonzept, das
vor Ort Maßnahmen gegen den
Klimawandel und zur Klimafolgen-
anpassung nachhaltig als Quer-
schnittsaufgabe verankern und als
Grundlage für künftiges Handeln
dienen soll.
Wie bin ich in Zukunft mobil? Wie
beheize ich mein Heim? Wie
schütze ich meine Familie und
mich vor Hitze und Starkregen?

Gemeinsam mit Ihnen möchten
wir Antworten finden und laden
deshalb zur Auftaktveranstaltung
des Klimaschutzkonzeptes der
Stadt Straelen am Mittwoch, 10.am Mittwoch, 10.am Mittwoch, 10.am Mittwoch, 10.am Mittwoch, 10.
April, um 18.00 Uhr in die MensaApril, um 18.00 Uhr in die MensaApril, um 18.00 Uhr in die MensaApril, um 18.00 Uhr in die MensaApril, um 18.00 Uhr in die Mensa
in der bofrost*HALLE,in der bofrost*HALLE,in der bofrost*HALLE,in der bofrost*HALLE,in der bofrost*HALLE, F F F F Fontanestrontanestrontanestrontanestrontanestr.....
6, in Straelen6, in Straelen6, in Straelen6, in Straelen6, in Straelen ein.
Um Anmeldung zur kkkkkostenlosenostenlosenostenlosenostenlosenostenlosen
Veranstaltung wird über den TTTTTi-i-i-i-i-
cketshopcketshopcketshopcketshopcketshop unter folgendem Link
https://pretix.eu/straelen-ticket-

shop/KSK/, den QR-Code oder über
die Homepage der Stadt Straelen
gebeten.

QR-Code ÜbersichtsplanQR-Code ÜbersichtsplanQR-Code ÜbersichtsplanQR-Code ÜbersichtsplanQR-Code Übersichtsplan

Aktuell gibt es im Baugebiet
„westliche Heinestraße“ drei
Baugrundstücke für Einfamilien-
häuser und drei Baugrundstücke
für Doppelhaushälften, bei denen
eine ursprüngliche Reservierung
storniert wurde.
Die Lage der noch nicht vergebe-
nen Häuser (weißes Dach und
rote Umrandung) kann dem Über-
sichtsplan, der per QR-Code oder
unter dem Link https://
www.straelen.de/bauen-wirt-
schaft/bauen-wohnen/baugrund-

stuecke/ eingesehen werden
kann, entnommen werden. Der
Basispreis für diese Baugrunds-
tücke beträgt 220 €/m². Familien
mit einem minderjährigen Kind
erhalten eine Familienförderung
in Höhe von 20 €/m².
Interessenten an einem der frei
gewordenen Baugrundstücke im
Baugebiet „westliche Heinestra-
ße“ werden gebeten, sich bei Vol-
ker Knechten von der Stadt Stra-
elen per Mail an
volker.knechten@straelen.de

bis zum 01. April 2024 zu melden
und mitzuteilen, welchen Haus-
typ sie bevorzugen.
Für diese Baugrundstücke besteht
eine Bebauungsverpflichtung in-
nerhalb von 3 Jahren. Zudem be-
steht eine Eigennutzungspflicht
von mindestens 10 Jahren.
Gerne noch der Hinweis, dass im
Baugebiet „westliche Heinestra-
ße“ grundsätzlich auch die dauer-
hafte Aufstellung eines „Tiny“-
Hauses unter Beachtung der Vor-
gaben des Bebauungsplanes

möglich ist.
In der Sitzung des Haupt- und Fi-
nanzausschusses am 18.04.2024
findet dann im nichtöffentlichen
Teil eine digitale Verlosung unter
allen Rückmeldungen statt.

Pauschalzuweisungen zur Förde-
rung kleinerer Denkmalpflege-
maßnahmen
Aufgrund von einer erhöhten
Nachfrage zur Förderung von klei-
neren Denkmalpflegemaßnah-
men, hat die Stadt Straelen im
letzten Jahr, einen Antrag für
„“Pauschalmittel für Kommunen
Denkmalförderprogramm 2024"“
bei der Bezirksregierung in Düs-
seldorf gestellt. Das Gesamtvolu-

men der Fördermittel beläuft sich
auf 10.000 €.
Die Bezirksregierung Düsseldorf
ist diesem Antrag nachgekommen
und hat den o. g. Antrag daraufhin
im Februar für das Jahr 2024 mit
einer Zuwendung von 6.000 € be-
willigt. Dementsprechend beträgt
der Eigenanteil der Stadt Strae-
len 4.000 €.
Ziel ist es, durch Denkmalschutz
und Denkmalpflege das baukul-

turelle, archäologische und palä-
ontologische Erbe Nordrhein-
Westfalens zu erhalten. Die Zu-
wendung ist zur Förderung klei-
nerer Denkmalpflegemaßnahmen
an natürliche oder juristische Per-
sonen gemäß den Richtlinien über
die Gewährung von Zuwendungen
für Denkmalschutz und Denkmal-
pflege bestimmt.
Ab sofort können interessierte Ei-
gentümerinnen und Eigentümer ei-

nen Antrag auf Pauschalzuweisun-
gen zur Förderung kleinerer Denk-
malpflegemaßnahmen stellen. Der
Zuschuss an die Eigentümerinnen
bzw. den Eigentümern muss im
Einzelfall mindestens 200 € und
darf maximal 800 € betragen. Das
Antragsformular steht unter
www.straelen.de zum Download be-
reit. Dort sind auch viele weitere
Informationen wie z.B. die Zuwen-
dungsvoraussetzungen zu finden.
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Termine und Veranstaltungen des Straelener
Partnerschaftsvereins „Freunde von Bayon e.V.“ 1924

„Streetfood Drink &
Music Festival“

Straelener Hundefreilaufgruppen
können noch Vierbeiner aufnehmen

Die 55-jährige Tradition lebt
wieder auf. Im letzten Jahr waren
50 Kinder und Jugendliche zu den
Feiern zum 60-jährigen Jubiläum
der Städtepartnerschaft erstmals
nach drei Jahren wieder in Strae-
len zum Schüleraustausch zu Gast.
In diesem Jahr erfolgt der Gegen-
besuch der Straelener in Bayon

wie immer am Christi Himmel-
fahrtswochenende vom 9. bis 12.
Mai. Dazu sind alle Kinder und
Jugendlichen zwischen 12 und 15
Jahren, aus Straelen und Umge-
bung herzlich eingeladen. Wer teil-
nehmen möchte, kann sich bei der
städtischen Verantwortlichen für
die Städtepartnerschaften, Sarah

Hembeck, via E-Mail an
sarah_hembeck@straelen.de
anmelden.
Am 10. April, um 18.30 Uhr, findet
im Besprechungszimmer des Stra-
elener Rathauses die diesjährige
Mitgliederversammlung des Part-
nerschaftsvereins statt, zu der alle
Mitglieder und Interessenten herz-

lich eingeladen sind. Es werden
neben dem Beschluss über eine
Satzungsänderung die Aktivitäten
des Vereins vorgestellt, Ideen für
die Zukunft diskutiert und Erfah-
rungen ausgetauscht. Der Verein
bittet um eine Anmeldung
via E-Mail an
sarah_hembeck@straelen.de.

Die privaten Hundefreilaufgrup-
pen, die im November 2021 ge-
gründet wurden, haben noch die
Möglichkeit kleine und mittelgro-
ße Hunde aufzunehmen. Auf ei-
nem großen Anwesen in Straelen-
Herongen findet einmal wöchent-
lich das Treffen statt, wo die Fell-
nasen ganz viel Spaß und Freude
haben. Rennen, toben, spielen
und jagen ist angesagt! Auf zwei
nebeneinander liegenden einge-
zäunten und sicheren Wiesen, die
sich seit vielen Jahren für den
Hundefreilauf als ideal gezeigt
haben, kann man den Hunden frei-
en Lauf lassen. Genügend Park-
plätze, saubere und große ge-
pflegte Wiesen, stets frisches Was-

ser für die Hunde, Strom und Toi-
letten sind vorhanden. In den
Sommermonaten steht für die
mittelgroßen und großen Hunde
sogar ein Swimmingpool zur Ver-
fügung. Derzeit sind in der Grup-
pe der mittelgroßen und großen
Hunde noch Plätze frei, wo mittel-
große Hunde aufgenommen wer-
den können. Die Gründung einer
2.Gruppe mit kleinen Hunden ist
in der Planung, hierfür können sich
Frauchen und Herrchen melden die
Interesse haben und mit ihren
kleinen Vierbeinern am Hunde-
freilauf teilnehmen möchten.
Infos gibt Winfried Claßen gerne
unter 0170 36 86 100 oder unter
winfried.classen@web.de.

Vom 5. bis 7. April findet das
erste „Streetfood Drink & Mu-
sic Festival“ in Straelen statt.
Der Marktplatz verwandelt sich
in eine „Food & Drink“-Meile.
Das Straelen Streetfood Festi-
val ist mehr als nur kulinari-
scher Genuss - es ist ein Fest
für die Sinne! Mit Live-Musik
ist für Unterhaltung und gute
Laune gesorgt. Eine entspann-
te Atmosphäre, geselliges Bei-
sammensein und eine breite
Palette an kulinarischen Köst-
lichkeiten machen das Festival
zu einem unvergesslichen Er-
lebnis für die ganze Familie.
Seien Sie Teil dieses gastrono-

mischen Abenteuers und ent-
decken Sie die Welt der Street-
food-Kreationen in Straelen.
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Aus der Aus der Aus der Aus der Aus der Arbeit der PArbeit der PArbeit der PArbeit der PArbeit der Parteien SPDarteien SPDarteien SPDarteien SPDarteien SPD

SPD trägt den Haushalt der Stadt Straelen mit

Evangelische Kirche Straelen - Herongen
Dietrich-Bonhoeffer-Kirche und Johannes-Kirche

Ende:Ende:Ende:Ende:Ende:     Aus der Aus der Aus der Aus der Aus der Arbeit der PArbeit der PArbeit der PArbeit der PArbeit der Parteien SPDarteien SPDarteien SPDarteien SPDarteien SPD

„Wir werden dem Haushalt der
Verwaltung zustimmen!“, kündigt
Daniel Boysen an, der neue Frak-
tionsvorsitzende der SPD-Stadt-
ratsfraktion Straelen. Die SPD hat-
te sich im Januar in Haushalts-
klausur begeben und gemeinsam
mit dem Bürgermeister und dem
Stadtkämmerer offene Fragen klä-
ren können. Im Anschluss wurde
auch mit den anderen Fraktionen
im Stadtrat mehrfach über kriti-
sche Punkte verhandelt. So sollen
die Mittel für den Erwerb von
Grundstücken verdoppelt werden
und die Erhöhung der Grundsteu-
er auf die Hebesätze des Kreises
kommt nicht.
Die SPD-Fraktion hat außerdem
einen Antrag für ein Geländer am

Heronger Friedhof in den Rat ein-
gebracht. Zwar weise der Haus-
halt dennoch ein Defizit auf, doch
auf Grund der enormen Aufgaben,
die auf die Stadt zukommen,
bleibt dies wohl nicht aus. „Wir
sehen hier auch die schwarz-grü-
ne Landesregierung in der Pflicht,
die Städte und Kommunen nicht
alleine zu lassen.“, so Daniel Boy-
sen. Immerhin hatte Bürgermeis-
ter Kuse im vergangenen Herbst
mit über 350 anderen Kommunen
einen Brandbrief an Ministerprä-
sident Hendrik Wüst geschrieben.
Das Thema Rathausneubau sieht
die SPD recht entspannt. „Wir
hatten doch zu diesem Bereich
mehrere Planungstreffen und vie-
le Ausschusssitzungen. Mich wun-

dert, dass jetzt plötzlich Beden-
ken wegen der Kosten oder der
Raumplanung kommen. Diese Fra-
gen hätten alle in den entspre-
chenden Ausschüssen gestellt
werden können.“ Immerhin wür-
de ein Neubau des Rathauses ge-
fördert, die notwendige Sanierung
muss die Stadt völlig alleine stem-
men. Hier sieht die SPD den ent-
scheidenden Pluspunkt für den
Neubau, wohlwissend, dass die
Kosten nicht gering zu schätzen
sind.
„In letzter Zeit“, so Boysen, „wur-
de in vielen Städten in unserer
Region für Demokratie und Viel-
falt demonstriert“. Eindrucksvoll
war die Demonstration in Strae-
len am 17. Februar. „Wir müssen

Demokratie dann aber auch so
leben, dass Prozesse für den Bür-
ger nachvollziehbar sind. Wir kön-
nen nicht immer Entscheidungen
in die Zukunft verschieben oder
bereits getroffene Vereinbarungen
über den Haufen werden. Das ist
auch nicht förderlich für die Poli-
tik.“, so Boysen.
Straelen soll eine Stadt bleiben,
in der sich Bürger und Unterneh-
men wohlfühlen. Dabei will die
SPD auch künftig mithelfen. „Das
Wichtigste ist für uns aber, dass
der Stadtgarten endlich attrakti-
ver gestaltet wird.“ Hier sieht
Daniel Boysen einen entscheiden-
den Punkt für die Zustimmung der
SPD zum Haushalt.

Oliver Deest

www.evangelische-kirche-
straelen-wachtendonk.de
Herzliche Einladung zu unseren
Gottesdiensten!
Sonntag, 24. MärzSonntag, 24. MärzSonntag, 24. MärzSonntag, 24. MärzSonntag, 24. März
11 Uhr - Dietrich-Bonhoeffer-
Kirche, Pfarrerin Stroband-Latour
aus Kerken
Gründonnerstag, 28. MärzGründonnerstag, 28. MärzGründonnerstag, 28. MärzGründonnerstag, 28. MärzGründonnerstag, 28. März
19 Uhr - Johanneshaus,
Tischabendmahl
mit Prädikant Andres Ruppel
Karfreitag, 29. MärzKarfreitag, 29. MärzKarfreitag, 29. MärzKarfreitag, 29. MärzKarfreitag, 29. März

11 Uhr - Dietrich-Bonhoeffer-
Kirche, Pfarrerin Sabine Heimann
aus Geldern
15 Uhr Jona-Kirche,
Pfarrerin Stroband-Latour
aus Kerken
Ostersonntag, 31. MärzOstersonntag, 31. MärzOstersonntag, 31. MärzOstersonntag, 31. MärzOstersonntag, 31. März
9.30 Uhr - Dietrich-Bonhoeffer-Kir-
che, anschliessend sind alle herz-
lich zum Osterfrühstück eingela-
den; Pfarrerin Schalenbach
11 Uhr - Jona-Kirche, Gottesdienst
mit anschl. Osterfrühstück,

Pfarrerin Schalenbach
Ostermontag,Ostermontag,Ostermontag,Ostermontag,Ostermontag, 1. 1. 1. 1. 1.     AprilAprilAprilAprilApril
11 Uhr - Johanneskirche,
anschliessend Osterfrühstück,
Pfarrerin Schalenbach
Einladung zu besonderenEinladung zu besonderenEinladung zu besonderenEinladung zu besonderenEinladung zu besonderen
VeranstaltungenVeranstaltungenVeranstaltungenVeranstaltungenVeranstaltungen
Freitag, 22. MärzFreitag, 22. MärzFreitag, 22. MärzFreitag, 22. MärzFreitag, 22. März
19.30 Uhr, Jona-Kirche - Spiele-
abend für spielbegeisterte Er-
wachsene, bringt eure Lieblings-
spiele und Getränke und Knab-
berzeug mit.

Freitag, 29. MärzFreitag, 29. MärzFreitag, 29. MärzFreitag, 29. MärzFreitag, 29. März
19 Uhr, Jona-Kirche - Jugendcafe
für alle Jugendlichen ab 14 Jahren
aller drei Gemeindeteile

GemeindebüchereiGemeindebüchereiGemeindebüchereiGemeindebüchereiGemeindebücherei (Pfarr- und
Gemeindehaus, Bahnstraße 23)
donnerstags 16.30 bis 17 Uhr
und
samstags 17.30 bis 18 Uhr
Unsere Homepage:
www.evangelische-kirche-
straelen-wachtendonk.de
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katholische Kirchengemeinde St. Marien
Gemeindeteil Herongen

Kirche HerongenKirche HerongenKirche HerongenKirche HerongenKirche Herongen

Pfarrbüro Herongen,Pfarrbüro Herongen,Pfarrbüro Herongen,Pfarrbüro Herongen,Pfarrbüro Herongen, Bergstraße
- im Pfarrzentrum (Eingang unten),
Telefon 02839 225,
E-Mail: stmarien-wachtendonk@
bistum-muenster.de
Öffnungszeiten: mittwochs,
15.30 bis 17.30 Uhr. Das Pfarrbü-
ro ist am Mitwoch, 27. März,
geschlossen.

BüchereiBüchereiBüchereiBüchereiBücherei
Öffnungszeiten: mittwochs,
16.30 bis 17.30 Uhr, sonntags,
10.30 bis 11.30 Uhr.
Gottesdienste in HerongenGottesdienste in HerongenGottesdienste in HerongenGottesdienste in HerongenGottesdienste in Herongen
Samstag, 23. MärzSamstag, 23. MärzSamstag, 23. MärzSamstag, 23. MärzSamstag, 23. März
17 Uhr - Hl. Messe - die Hl. Messe
beginnt bereits um 17 Uhr, da der
Musikverein Herongen um 18.30

Uhr ein Konzert in der Bürgerhal-
le veranstaltet.
Sonntag, 24. MärzSonntag, 24. MärzSonntag, 24. MärzSonntag, 24. MärzSonntag, 24. März
10 Uhr - Prozession vom Aman-
dus-Brunnen aus - Hl. Messe in
der St. Amandus-Kirche zm Palm-
sonntag mit Segnung der Palm-
zweige
14 Uhr - Tauffeier

von Romi Feegers
Gründonnerstag, 28. MärzGründonnerstag, 28. MärzGründonnerstag, 28. MärzGründonnerstag, 28. MärzGründonnerstag, 28. März
18 Uhr - Wortgottesdienst mit den
Erstkommunionkindern & Famili-
en in der St. Martin-Kirche,
Wankum
20 Uhr - gemeinsame Abendmahl-
feier in der St. Michael-Kirche
Wachtendonk
Karfreitag, 29. MärzKarfreitag, 29. MärzKarfreitag, 29. MärzKarfreitag, 29. MärzKarfreitag, 29. März
9.30 Uhr - Kreuzweg & Beichte
der Erstkommunionkinder,
St. Amandus-Kirche
11 Uhr - gemeinsamer Wortgot-
tesdienst zum Karfreitag für Fa-
milien, St. Michael-Kirche, Wach-
tendonk
15 Uhr - Liturgie vom Leiden &
Sterben Jesu, St. Michael-Kirche
Wachtendonk
Karsamstag, 30. MärzKarsamstag, 30. MärzKarsamstag, 30. MärzKarsamstag, 30. MärzKarsamstag, 30. März
21 Uhr - gemeinsame Ostern-
achtsfeier
mit anschließendem Empfang
im Pfarrgarten
Ostersonntag, 31. MärzOstersonntag, 31. MärzOstersonntag, 31. MärzOstersonntag, 31. MärzOstersonntag, 31. März
10 Uhr - Hl. Messe
Ostermontag,Ostermontag,Ostermontag,Ostermontag,Ostermontag, 1. 1. 1. 1. 1.     AprilAprilAprilAprilApril
10 Uhr - Hl. Messe,
es Singt der Kirchenchor
Donnerstag,Donnerstag,Donnerstag,Donnerstag,Donnerstag, 4. 4. 4. 4. 4.     AprilAprilAprilAprilApril
8.30 Uhr - Rosenkranzgebet
9 Uhr - Hl. Messe
Homepage:
www.st-marien-wwh.de
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Katholische Kirche St. Peter und Paul
Auwel-Holt - Broekhuysen - Straelen

Katholische Kirche StraelenKatholische Kirche StraelenKatholische Kirche StraelenKatholische Kirche StraelenKatholische Kirche Straelen

Gottesdienste in Straelen,Gottesdienste in Straelen,Gottesdienste in Straelen,Gottesdienste in Straelen,Gottesdienste in Straelen,
St. Peter und Paul (SPP)St. Peter und Paul (SPP)St. Peter und Paul (SPP)St. Peter und Paul (SPP)St. Peter und Paul (SPP)
SamstagsSamstagsSamstagsSamstagsSamstags
15.30 Uhr - Rosenkranzgebet
16 Uhr - Beichtgelegenheit
17 Uhr - Hl. Messe
SonntagsSonntagsSonntagsSonntagsSonntags
8 Uhr - Hl. Messe
10.45 Uhr - Hl. Messe
MontagsMontagsMontagsMontagsMontags
19 Uhr - Hl. Messe
DonnerstagsDonnerstagsDonnerstagsDonnerstagsDonnerstags
19 Uhr - Hl. Messe
FreitagsFreitagsFreitagsFreitagsFreitags
19 Uhr - Hl. Messe
Gottesdienste in Gottesdienste in Gottesdienste in Gottesdienste in Gottesdienste in Auwel-Holt,Auwel-Holt,Auwel-Holt,Auwel-Holt,Auwel-Holt,
St. Georg (SG)St. Georg (SG)St. Georg (SG)St. Georg (SG)St. Georg (SG)
SonntagsSonntagsSonntagsSonntagsSonntags

9.30 Uhr - Hl. Messe
MittwochsMittwochsMittwochsMittwochsMittwochs
19 Uhr - Hl. Messe (am 3. April
als Wort-Gottes-Feier mit Kom-
munion)
Gottesdienste in Broekhuysen, St.Gottesdienste in Broekhuysen, St.Gottesdienste in Broekhuysen, St.Gottesdienste in Broekhuysen, St.Gottesdienste in Broekhuysen, St.
Cornelius (SC)Cornelius (SC)Cornelius (SC)Cornelius (SC)Cornelius (SC)
SamstagsSamstagsSamstagsSamstagsSamstags
18.30 Uhr - Hl. Messe
DienstagsDienstagsDienstagsDienstagsDienstags
19 Uhr - Hl. Messe
WWWWWeitere Gottesdienste und Inforeitere Gottesdienste und Inforeitere Gottesdienste und Inforeitere Gottesdienste und Inforeitere Gottesdienste und Infor-----
mationenmationenmationenmationenmationen
Samstag, 23. MärzSamstag, 23. MärzSamstag, 23. MärzSamstag, 23. MärzSamstag, 23. März
10 Uhr - Hl. Messe im Marienhaus
Samstag, 23. MärzSamstag, 23. MärzSamstag, 23. MärzSamstag, 23. MärzSamstag, 23. März
17 Uhr - Palmweihe auf dem Fried-
hof, anschließend Prozession und
Hl. Messe in SC
Sonntag, 24. MärzSonntag, 24. MärzSonntag, 24. MärzSonntag, 24. MärzSonntag, 24. März
9 Uhr - Palmweihe auf dem Schul-
hof, anschließend Prozession und
Hl. Messe in SG
Sonntag, 24. MärzSonntag, 24. MärzSonntag, 24. MärzSonntag, 24. MärzSonntag, 24. März
10 Uhr - Palmweihe auf dem
Marktplatz mit anschließender
Prozession und Hl. Messe in SPP
Mittwoch, 27. MärzMittwoch, 27. MärzMittwoch, 27. MärzMittwoch, 27. MärzMittwoch, 27. März
6.30 Uhr - Frühschicht mit an-

schließendem Frühstück in SC
Gründonnerstag, 28. MärzGründonnerstag, 28. MärzGründonnerstag, 28. MärzGründonnerstag, 28. MärzGründonnerstag, 28. März
17 Uhr - Hl. Messe in SC
19 Uhr - Hl. Messe in SG
19 Uhr - Hl. Messe in SPP
Karfreitag, 29. MärzKarfreitag, 29. MärzKarfreitag, 29. MärzKarfreitag, 29. MärzKarfreitag, 29. März
6 Uhr - Bußgang zum Friedhof -
ausgehend von SG
9 bis 11 Uhr - Beichtgelegenheit
in SPP
10 Uhr - Kreuzwegandacht
im Marienhaus; Kinderkreuzweg
im Gemeindehaus, SPP; Karfrei-
tagsgespräch KAB im Gemeinde-
haus SPP
15 Uhr - Karfreitagsliturgie in SPP,
SC und SG (in SG für Kinder und
Familien)
19 Uhr - Andacht vor dem Kreuz
in SPP
Karsamstag, 30. MärzKarsamstag, 30. MärzKarsamstag, 30. MärzKarsamstag, 30. MärzKarsamstag, 30. März
11 Uhr - Essenssegnung,
polnische Gemeinde in SG
14 Uhr - KinderKirche ab Kalvari-
enberg bis Paesmühle
21 Uhr - Osternachtsliturgie in SPP
mit anschließender Agape am Os-
terfeuer
Ostersonntag, 31. MärzOstersonntag, 31. MärzOstersonntag, 31. MärzOstersonntag, 31. MärzOstersonntag, 31. März

8 Uhr - Festmesse in SPP
9.30 Uhr - Festmesse in SG
9.30 Uhr - Festmesse in SC
10.45 Uhr - Familiengottesdienst
in SPP
Ostermontag,Ostermontag,Ostermontag,Ostermontag,Ostermontag, 1. 1. 1. 1. 1.     AprilAprilAprilAprilApril
8 Uhr - Hl. Messe in SPP
9.30 Uhr - Familienmesse in SG
9.30 Uhr - Hl. Messe in SC
10.45 Uhr - Hl. Messe in SPP
Dienstag,Dienstag,Dienstag,Dienstag,Dienstag, 2. 2. 2. 2. 2.     AprilAprilAprilAprilApril
10 Uhr - Weihwasserausgabe
in SPP
Samstag,Samstag,Samstag,Samstag,Samstag, 6. 6. 6. 6. 6.     AprilAprilAprilAprilApril
10 Uhr - Gottesdienst, Marien-
haus
Pfarrbüro Straelen,Pfarrbüro Straelen,Pfarrbüro Straelen,Pfarrbüro Straelen,Pfarrbüro Straelen, Kirchplatz 10,
Tel. 02834-93350
Notruf für Kranken- und Sterbe-Notruf für Kranken- und Sterbe-Notruf für Kranken- und Sterbe-Notruf für Kranken- und Sterbe-Notruf für Kranken- und Sterbe-
seelsorge:seelsorge:seelsorge:seelsorge:seelsorge: 0173 - 2748518
Hand in Hand - praktische HilfenHand in Hand - praktische HilfenHand in Hand - praktische HilfenHand in Hand - praktische HilfenHand in Hand - praktische Hilfen
im im im im im Alltag:Alltag:Alltag:Alltag:Alltag: Wenn Sie praktische Hilfe
im Alltag benötigen, erreichen Sie
jemandem vom Team „Hand in
Hand“ unter der Telefonnummer:
0177-188973, E-Mail: kirche-
straelen.info oder bei Facebook:
„Pfarreirat Straelen“ und „Gemein-
de St. Peter und Paul Straelen

Verehrte Leserinnen, verehrte Leser,

Ei, Ei, Ei... da ist es wieder, das
Osterfest, diesmal schon 2024
Jahre nach der Auferstehung
Christi. Ja, genau, das ist der
Grund warum wir alle wie wild
bunte Eier bemalen, Osterha-
sen aufstellen, dekorieren und
uns am Geläut der Osterglo-
cken, uns an der Farbe der
gleichnamigen, frühjahrsblü-
henden leuchtendgelben Nar-
zissen erfreuen - oder einfach

freie Ostertage genießen. Aber
was haben eigentlich Ostereier
damit zu tun? Das Ei wurde im
frühen Christentum zum Symbol
für die Auferstehung Jesus. Im
Inneren eines Eis erwächst neues
Leben - symbolhaft für die Gruft
in die Jesu’ Leichnam nach der
Abnahme vom Kreuz gelegt wur-
de und aus welcher er, so erzählt
die Bibel, mit Macht, Kraft und
strahlender Helligkeit wieder le-
bend heraustrat. Eine Darstel-
lung, die dramatischer kaum sein
könnte: nachdem die Gläubigen
sahen, dass ALLES aus und vorbei
war, ihr Vorbild getötet wurde,
ein Erdbeben, eine Sonnenfins-
ternis zu durchleben waren - er-
eignet sich dann doch noch ein
gutes, nicht zu verstehendes
Ende mit der Rückkehr dessen
an den sie geglaubt hatten.
Nun ja, sie haben ihn nicht
„danach“ gleich erkannt, wurden

hier doch gewohnte Lebensge-
setze außer Kraft gesetzt.

Manchmal erkennt man sein Ge-
genüber nicht sofort, weiß nicht,
ob man dem anderen trauen
kann, wer ist dieser Mensch?
Meint er es gut, oder hat er nur
ein freundliches Äußeres, will
mich aber eigentlich übertölpeln?
Ist das ein freundlicher Kollege,
Mitschüler, Partner - kann ich
hundertprozentiges Vertrauen
schenken oder redet er/sie
schlecht von mir, sowie ich den
Raum verlassen habe? Ist er/sie
DER Mensch den ich im ersten
Moment sah, oder muss ich mei-
ne Meinung revidieren. Wenn wir
gute, langjährige Freunde tref-
fen, beschleichen uns solche Ge-
fühle nicht. Es gibt Sicherheit mit
ihnen zusammen zu sein und ein-
fach alles einmal erzählen zu dür-
fen, was uns beschäftigt. Aber

auch zuzuhören, was Freund
oder Freundin erlebt haben,
welches Ach vielleicht gerade
unter ihrem Dach ist und worü-
ber sie sich andererseits gera-
de auch von Herzen freuen kön-
nen.
Freude, Lachen, das Frühlings-
erwachen mit Freunden ge-
meinsam mit Kindern, Verwand-
ten, guten Freunden zu genie-
ßen ist etwas Besonderes.
Wir wünschen Ihnen ein glück-
liches, fröhliches, gelungenes
und buntes Osterfest.
Bis ganz bald wieder

Ihre
Siri Rautenberg-Otten
mit allen Mitwirkenden
dieser Zeitung
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Frauen in Männerberufen - einfach mal reinschnuppern

Im Dachdeckerhandwerk ist nicht mehr nur reine Muskelkraft gefragt.Im Dachdeckerhandwerk ist nicht mehr nur reine Muskelkraft gefragt.Im Dachdeckerhandwerk ist nicht mehr nur reine Muskelkraft gefragt.Im Dachdeckerhandwerk ist nicht mehr nur reine Muskelkraft gefragt.Im Dachdeckerhandwerk ist nicht mehr nur reine Muskelkraft gefragt.
Dafür aber vielseitige Fähigkeiten, die den Beruf zunehmend für FrauenDafür aber vielseitige Fähigkeiten, die den Beruf zunehmend für FrauenDafür aber vielseitige Fähigkeiten, die den Beruf zunehmend für FrauenDafür aber vielseitige Fähigkeiten, die den Beruf zunehmend für FrauenDafür aber vielseitige Fähigkeiten, die den Beruf zunehmend für Frauen
interessant machen.interessant machen.interessant machen.interessant machen.interessant machen.
Foto: ZVDH/akz-oFoto: ZVDH/akz-oFoto: ZVDH/akz-oFoto: ZVDH/akz-oFoto: ZVDH/akz-o

Traditionelle Männerberufe
werden zunehmend auch für
Frauen interessant. Denn
mittlerweile ist nicht mehr rei-
ne Muskelkraft gefragt. Zum
Beispiel im Dachdeckerhand-
werk: Dachziegel werden nicht
mehr nach oben geschleppt,
dafür gib es Lastenaufzüge,
mittlerweile auch für sperrige
Photovoltaik-Anlagen. Für ers-
te Dach-Begutachtungen wer-
den Drohnen losgeschickt, Ma-
terialien werden in kleinere
Pakete gepackt, damit sie we-
niger wiegen. Dafür ist es ein
unglaublich vielseitiger Beruf:
Fassaden und Dächer werden
gedämmt, mit ganz unterschied-
lichen Materialien und Verfah-
ren. Bei Sanierungen wird auch
mal ein Dach komplett neu ein-
gedeckt, zum Beispiel mit
Schiefer, Dachziegeln, Holz-
schindeln oder auch Metall. Im
Norden Deutschlands gibt es
wunderschöne Reetdächer. Für
mehr Licht sorgen neue Dach-
fenster und wenn Bauherren
selbsterzeugten Strom nutzen
wollen, dann installieren Dach-
deckerinnen und Dachdecker
Photovoltaik-Anlagen oder pla-
nen auch mal ein Gründach. Da-
mit ist das Dachdeckerhandwerk
ein Beruf, der wichtig ist, um das
Klima zu schützen. Der Beruf er-
fordert Köpfchen, Kreativität und

Geschick, vor allem aber wird
Teamgeist großgeschrieben.
Reinschnuppern kostet nichtsReinschnuppern kostet nichtsReinschnuppern kostet nichtsReinschnuppern kostet nichtsReinschnuppern kostet nichts
Aber da alle Theorie grau ist, soll-
ten junge Frauen, die sich gene-
rell fürs Handwerk interessieren,
einfach mal in einen Dachdecker-
betrieb reinschnuppern. Betriebe,
die Praktika und Ausbildungsplät-
ze anbieten, sind auf dieser Web-
seite zu finden:
www.dachdeckerdeinberuf.de.
Neben Ausbildungsbetrieben gibt
es auf der Seite auch zahlreiche
Infos zum Dachdeckerberuf, zum
Beispiel, wie hoch die Vergütung
ist oder welche Voraussetzungen
mitgebracht werden sollten.
Hoch hinausHoch hinausHoch hinausHoch hinausHoch hinaus
Ein Beispiel aus der Praxis: Jana
Siedle wollte schon mit 13 Jahren
hoch hinaus. Damals hatte sie sich

im Rahmen des Girls’ Day dazu
entschlossen, Dachdeckerin zu
werden. Danach folgte ein weite-
res Praktikum und nach dem Fe-
rienjob im Dachdeckerbetrieb war
für Jana klar: Ich werde Dachde-
ckerin. Und im letzten Jahr hat
sie beim bundesweiten Wettbe-
werb im Dachdecken sogar den
ersten Platz gemacht. Über ihren
Beruf sagt sie: „Ich liebe meinen
Beruf und dass ich beim Bundes-
entscheid den ersten Platz ge-
macht habe, ist für mich eine
ganz besondere Freude und An-
sporn zugleich.“
Wer mehr über den Dachdecker-
beruf wissen möchte, kann sich
hier informieren:
www.dachdeckerdeinberuf.de
oder auf TikTok und Instagram.
(akz-o)
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Die nächste Die nächste Die nächste Die nächste Die nächste Ausgabe erAusgabe erAusgabe erAusgabe erAusgabe erscheint am:scheint am:scheint am:scheint am:scheint am:
FrFrFrFrFreitageitageitageitageitag,,,,, 05. 05. 05. 05. 05.     April 2024April 2024April 2024April 2024April 2024
Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:
28.03.2024 um 10 Uhr28.03.2024 um 10 Uhr28.03.2024 um 10 Uhr28.03.2024 um 10 Uhr28.03.2024 um 10 Uhr
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Freitag, 22. MärzFreitag, 22. MärzFreitag, 22. MärzFreitag, 22. MärzFreitag, 22. März
Apotheke zur FriedenseicheApotheke zur FriedenseicheApotheke zur FriedenseicheApotheke zur FriedenseicheApotheke zur Friedenseiche
Friedensplatz 11, 47669 Wachtendonk, 02836/390

Samstag, 23. MärzSamstag, 23. MärzSamstag, 23. MärzSamstag, 23. MärzSamstag, 23. März
Löwen-Apotheke OHGLöwen-Apotheke OHGLöwen-Apotheke OHGLöwen-Apotheke OHGLöwen-Apotheke OHG
Venloer Str. 33, 47638 Straelen, 02834/1814

Sonntag, 24. MärzSonntag, 24. MärzSonntag, 24. MärzSonntag, 24. MärzSonntag, 24. März
Hubertus-ApothekeHubertus-ApothekeHubertus-ApothekeHubertus-ApothekeHubertus-Apotheke
Kirchplatz 2, 47661 Issum, 02835/5250

Montag, 25. MärzMontag, 25. MärzMontag, 25. MärzMontag, 25. MärzMontag, 25. März
Marien-ApothekeMarien-ApothekeMarien-ApothekeMarien-ApothekeMarien-Apotheke
Webermarkt 1, 47647 Kerken, 02833/2203

Dienstag, 26. MärzDienstag, 26. MärzDienstag, 26. MärzDienstag, 26. MärzDienstag, 26. März
Mühlen-ApothekeMühlen-ApothekeMühlen-ApothekeMühlen-ApothekeMühlen-Apotheke
Mülhauser Str. 2-4, 47906 Kempen, 02152/51530

Mittwoch, 27. MärzMittwoch, 27. MärzMittwoch, 27. MärzMittwoch, 27. MärzMittwoch, 27. März
Markt-ApothekeMarkt-ApothekeMarkt-ApothekeMarkt-ApothekeMarkt-Apotheke
Markt 2, 47638 Straelen, 02834/2600

Donnerstag, 28. MärzDonnerstag, 28. MärzDonnerstag, 28. MärzDonnerstag, 28. MärzDonnerstag, 28. März
Cuypers Cuypers Cuypers Cuypers Cuypers ApothekApothekApothekApothekApotheke am Kapuziner e am Kapuziner e am Kapuziner e am Kapuziner e am Kapuziner TTTTTororororor
Ostwall 16, 47608 Geldern, 02831/9283050

Freitag, 29. MärzFreitag, 29. MärzFreitag, 29. MärzFreitag, 29. MärzFreitag, 29. März
Barbara-ApothekeBarbara-ApothekeBarbara-ApothekeBarbara-ApothekeBarbara-Apotheke
Annastr. 1, 47608 Geldern, 02831/87277

Samstag, 30. MärzSamstag, 30. MärzSamstag, 30. MärzSamstag, 30. MärzSamstag, 30. März
AdlerAdlerAdlerAdlerAdler-Apothek-Apothek-Apothek-Apothek-Apothekeeeee
Klosterstr. 13, 47638 Straelen, 02834/2012

Sonntag, 31. MärzSonntag, 31. MärzSonntag, 31. MärzSonntag, 31. MärzSonntag, 31. März
Herzog Herzog Herzog Herzog Herzog ApothekApothekApothekApothekApothekeeeee
Gelderstraße 28, 47608 Geldern, 02831-1346560

Montag,Montag,Montag,Montag,Montag, 1. 1. 1. 1. 1.     AprilAprilAprilAprilApril
Dorf-ApothekDorf-ApothekDorf-ApothekDorf-ApothekDorf-Apotheke e e e e WWWWWalbeckalbeckalbeckalbeckalbeck
Kevelaerer Str. 2, 47608 Geldern-Walbeck, 02831/9766188

Dienstag,Dienstag,Dienstag,Dienstag,Dienstag, 2. 2. 2. 2. 2.     AprilAprilAprilAprilApril
Martinus-ApothekeMartinus-ApothekeMartinus-ApothekeMartinus-ApothekeMartinus-Apotheke
Veerter Dorfstr. 22a, 47608 Geldern, 02831/5081

Mittwoch,Mittwoch,Mittwoch,Mittwoch,Mittwoch, 3. 3. 3. 3. 3.     AprilAprilAprilAprilApril
Galenus Galenus Galenus Galenus Galenus ApothekApothekApothekApothekApothekeeeee
Markt 36, 47608 Geldern, 02831/5376

Donnerstag,Donnerstag,Donnerstag,Donnerstag,Donnerstag, 4. 4. 4. 4. 4.     AprilAprilAprilAprilApril
Dorf-Apotheke KapellenDorf-Apotheke KapellenDorf-Apotheke KapellenDorf-Apotheke KapellenDorf-Apotheke Kapellen
Lange Str. 3, 47608 Geldern, 02831/1340288

FFFFFreitag,reitag,reitag,reitag,reitag, 5. 5. 5. 5. 5.     AprilAprilAprilAprilApril
Gelderland-Apotheke-CuypersGelderland-Apotheke-CuypersGelderland-Apotheke-CuypersGelderland-Apotheke-CuypersGelderland-Apotheke-Cuypers
Clemensstraße 4, 47608 Geldern, 02831/9760255

Samstag,Samstag,Samstag,Samstag,Samstag, 6. 6. 6. 6. 6.     AprilAprilAprilAprilApril
Löwen-ApothekeLöwen-ApothekeLöwen-ApothekeLöwen-ApothekeLöwen-Apotheke
Hochstr. 99, 47647 Kerken, 02833 4406

Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag, 7. 7. 7. 7. 7.     AprilAprilAprilAprilApril
Marien-ApothekeMarien-ApothekeMarien-ApothekeMarien-ApothekeMarien-Apotheke
Webermarkt 1, 47647 Kerken, 02833/2203

Jeweils ab 9 Uhr bis 9 Uhr Folgetag
Angaben ohne Gewähr
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„Lei.La“ fördert wieder Kleinprojekte für die Region
LEADER-Region bietet Förderung für Kleinprojekte in Kevelaer, Geldern, Straelen und Nettetal
Ein Lastenfahrrad für den Natur-
schutzhof, eine Gemeinschaftshüt-
te für die Dorfgemeinschaft, eine
Kletterwand auf dem Schulhof, ein
Graffiti-Workshop für eine Fassa-
dengestaltung oder Ausstattung für
den Imkerverein. „Dank des Regi-
onalbudgets konnten in den letz-
ten drei Jahren insgesamt 53 ganz
verschiedene Projekte in der Regi-
on umgesetzt werden,“ berichtet
Anne Teller-Weyers, als Regional-
managerin bei der LEADER-Regi-
on zuständig für dieses Förderinst-

rument der LEADER-Region. „Es
ist wirklich schön zu sehen, wie
dank dieser vergleichsweise un-
komplizierten Förderung schon so
viele Ideen in die Tat umgesetzt
werden konnten. Die Nachfrage
war in den letzten Jahren stets
erfreulich groß.“ Seit 2021 ergänzt
das Förderprogramm „Kleinprojek-
te“ die Umsetzungsmöglichkeiten
in der LEADER-Region „Leistende
Landschaft“ (Lei.La). Antragsstel-
ler erhalten durch die Kleinprojek-
te-Förderung auch für kleinere

Ideen zur Verbesserung ihrer Hei-
mat unbürokratisch finanzielle
Unterstützung. Ziel ist es, den
ländlichen Raum als Lebens-, Ar-
beits-, Erholungs- und Naturraum
zu sichern und weiterzuentwi-
ckeln. Jetzt startet der Bewer-
bungszeitraum für die Kleinpro-
jekte 2024. „Wir wissen, es gibt
sehr viele Menschen mit richtig
guten Ideen in unserer Region.
Sie alle sind jetzt eingeladen sich
mit diesen Ideen um eine Förde-
rung zu bewerben!“
Vereine, Verbände, Kommunen,
Privatpersonen und andere Orga-
nisationen sind antragsberechtigt
und können sich ab sofort um ei-
nen Zuschuss für ihre Projektidee
bewerben. Sie muss der Entwick-
lung der Region dienen und den
Zielen der Regionalen Entwick-
lungsstrategie der LEADER-Regi-
on entsprechen. Projekte können
nur in Kevelaer, Geldern, Straelen
oder Nettetal, also einer der vier
Lei.La-Kommunen, umgesetzt wer-
den. Jede Idee muss sich
mindestens in einem der drei Hand-
lungsfelder der LEADER-Region
verorten lassen: „Lebendige Orte,
soziale Gemeinschaft und Kultur“,
„Natürliche Ressourcen, Klima,
Umwelt und Nachhaltigkeit“ so-
wie „Regionale Wirtschaft, Wert-
schöpfung und Ernährung“. Bei-
spiele für mögliche Förderungen
sind: Infrastrukturmaßnahmen wie
Sitzgruppen oder Hinweistafeln,
die Ausstattungen für Spiel- oder
Mehrgenerationenplätze, Einrich-
tung oder Ausstattung für Muse-
en, Dorfgemeinschaftshäuser,
Tauschtreffs oder Naturschutzgrup-
pen, die Gestaltung besonderer Be-
gegnungsorte oder die Aufwertung
von Naturräumen. „Für die Antrag-
steller ist der Aufwand verhältnis-
mäßig gering, der Fördersatz an-
genehm hoch und die Umsetzung
aufgrund des Umfangs der Projek-
te in der Regel schnell realisier-
bar“, verrät Regionalmanagerin
Anne Teller-Weyers. Gefördert wer-
den 80 Prozent der förderfähigen
Gesamtkosten in Höhe von mini-
mal 2.500 Euro und maximal
20.000 Euro je Projekt. Die Projek-
te müssen so konzipiert sein, dass
sie bis Ende 2024 abgeschlossen
und abgerechnet werden können.

Mit dem Projekt darf vor der Be-
willigung nicht begonnen werden.
Die Förderung erfolgt nach dem
Erstattungsprinzip. Die Projektan-
träge müssen dem Regionalma-
nagement bis zum Bewerbungs-
schluss am 21. April vollständig
vorliegen. Die Beratung mit dem
Regionalmanagement rechtzeitig
vor der Antragsstellung wird drin-
gend empfohlen, da je nach Pro-
jektideen unterschiedliche An-
tragsunterlagen erforderlich sind.
Den vollständigen Aufruf und alle
notwendigen Formulare und
Checklisten zum Download gibt es
auf der Website www.leader-
leila.de/kleinprojekte-2024.
Jeder eingereichte und grundsätz-
lich förderfähige Projektantrag wird
mittels festgelegter Kriterien durch
das Projektauswahlgremium der
Region bewertet, es entsteht ein
Ranking. Anhand des Rankings und
des zur Verfügung stehenden Bud-
gets für die Region wird voraus-
sichtlich im Mai entschieden, wel-
che Projektideen eine Förderzusa-
ge erhalten können. Die jetzt lau-
fende Ausschreibung erfolgt unter
Fördervorbehalt. Eine Förderzusa-
ge für die Region wird für das zweite
Quartal 2024 erwartet, mit einer
Bewilligung von Projekten ist da-
her frühestens im Juni zu rechnen.
Auch kleinere Änderungen bei den
Förderbedingungen sind zum ak-
tuellen Zeitpunkt nicht ausge-
schlossen. Die Kleinprojekt-Förde-
rung wird zu 90 Prozent über den
Teilbereich „Integrierte ländliche
Entwicklung“ des Rahmenplans
der Gemeinschaftsaufgabe zur Ver-
besserung der Agrarstruktur und
des Küstenschutzes (GAK) von
Bund und Land NRW sowie mit 10
Prozet von den beteiligten Lei.La-
Kommunen Nettetal, Straelen,
Geldern und Kevelaer finanziert.
Fragen zur Förderung beantwortet
das Lei.La-Regionalmanagement
per E-Mail unter info@leader-
leila.de oder telefonisch unter 0
28 31 / 134 82 - 70 bzw. 71. Am 21.
März, um 19 Uhr, wird das Regio-
nalmanagement zusätzlich einen
digitalen Beratungstermin anbie-
ten. Bei Interesse senden Sie bitte
eine kurze E-Mail an das Regio-
nalmanagement, Sie erhalten dann
den Teilnahmelink.


